
Gebührensatzung
Für das Dorfgemeinschaftshaus

Der Gemeinde Löptin

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 6. April 1973
(GVOBL. Schl.-H. S. 89) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11. November 1977
(GVOBL. Schl.-H. S. 410) und der §§ 1,2,4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes
des Landes Schleswig-Holstein vom 10. März 1970 (GVOBL. Schl.-H. S. 44) in der
Fassung der Bekanntmachung der Neufassung des Kommunalabgabengesetzes
des Landes Schleswig-Holstein vom 17. März 1978 (GVOBL. Schl.-H. S. 71) wird nach
Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 10.12.2002 die folgende
Gebührensatzung erlassen.

§ 1
Gegenstand der Gebühr

Für die Benutzung des Feuerwehrgerätehauses der Gemeinde Löptin zu
außergemeindlichen Zwecken werden von sonstigen Benutzern oder Veranstaltern
Gebühren nach Maßgabe der folgenden Vorschriften erhoben.
Veranstaltungen der Feuerwehr, der Jugendgruppe, der Jagdgenossenschaft oder
sonstigen örtlichen Gruppierungen und Vereinen sind gebührenfrei.

§ 2
Gebührenschuldner

Für die Gebühren sind der Veranstalter, der Benutzer und der, der die Freiwillige
Feuerwehr Löptin zur Bereitstellung der Räume veranlaßt, zahlungspflichtig.

§ 3
Gebühren

Die Höhe der Gebühr beträgt 50,00 Euro pro Veranstaltung.

§ 4
Entstehung und Fälligkeit der Gebühr

1. Der Gebührenanspruch entsteht mit dem Beginn der Benutzung.

2. Die Gebühr wird fällig, wenn die Veranstaltung beendet ist.

3. Die Gebühr ist innerhalb von vierzehn Tagen nach Beendigung der Benutzung an
die Amtskasse des Amtes Preetz-Land, Preetz, zu zahlen.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2002 in Kraft.

Löptin, den 13.12.2001
(DS) Gez. Burchard

Bürgermeister


